
Geld sparen mit KJG-Mitgliedschaft 
Wenn Ihr Kind Mitglied der KJG wird, ist die Teilnahme am  KJG-

Schulwochenende EURO 10,--  und am KJG-Sommerlager  

EURO 40,-- billiger!  Auch viele andere KJG-Veranstaltungen 
wie Fahrten, Ausflüge und Feste sind für Ihr Kind verbilligt oder 
sogar kostenlos. 

Der KJG-JAHRESBEITRAG beträgt EURO 26,--, für Bezieher von 
Arbeitslosengeld (bitte Nachweis beifügen) nur EURO 1,- pro Jahr. 

Bitte füllen Sie die KJG-Beitrittserklärung aus und geben Sie sie 
zusammen mit dem KJG-Jahresbeitrag bei uns ab und schon ist ihr 
Kind Mitglied der KJG, einem der größten Kinder- und 
Jugendverbände in Deutschland mit mehr als 80 000 Mitgliedern. 

---------------------------------------------------------------------

    Beitrittserklärung 
Ich erkläre hiermit meine Mitgliedschaft in der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) 
in der Pfarrgemeinschaft St. Mariä Empfängnis Düsseldorf: im Diözesanverband: Köln 
_ _ 
Die Grundlagen und Ziele der KjG sind mir bekannt. Ich verpflichte mich, den Mitgliedsbeitrag für das jeweilige Kalenderjahr zu 
entrichten. Die Beendigung der Mitgliedschaft für das folgende Jahr 
muss bis zum 31.Dezember des laufenden Jahres der Pfarrleitung schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Name, Vorname:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Straße, Nr.: ___________________________________ PLZ: _________ Ort:___________________ 

Geburtsdatum: _______________________________ Telefon: ______________________________ 

E-Mail: ______________________________________ weiblich:  männlich: 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten/die persönlichen Daten meines Kindes in der Mitgliederdatenbank 
der KjG gespeichert werden. Diese Daten werden ausschließlich im 
Rahmen der satzungsmäßigen Vereinszwecke genutzt. Zugriff auf die Daten erhalten ausschließlich die mit den jeweiligen 
Daten betrauten Funktionsträger und Funktionsträgerinnen der KjG. 
 
Datum und Unterschriften des Mitglieds und eines Erziehungsberechtigten 
 
 


